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Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 

Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Wachstums- und 
Beschäftigungsförderungsgesetzes 
(Wachstums- und Beschäftigungsförderungs-Ergänzungsgesetz - WFEG) 

A. Problem 

Verstärkung der Verwaltungseffizienz in den Bereichen Renten-
versicherung, Krankenversicherung und Alterssicherung der 
Landwirte. 

Einsatz aller Vermögenswerte der Rentenversicherungsträger, die 
nicht zur Erfüllun g  ihrer Aufgaben erforderlich sind unter Beach

-

tung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit zur dämpfenden Ein-
flußnahme auf die Beitragssatzentwicklung in der Rentenversi-
cherung. 

Verbesserung des Instrumentariums zur Mißbrauchsbekämpfung 
bei der Arbeitsunfähigkeit. 

B. Lösung 

Begrenzung des Zuwachses bei den Verwaltungskosten. 

Verpflichtung der Träger der Rentenversicherung der Arbeiter zur 
Auflösung des nicht liquiden Anlagevermögens, soweit es nicht 
in Verwaltungsgebäuden oder Eigenbetrieben besteht, unter Be-
achtung der Grundsätze der Wirtschaft lichkeit und, soweit es sich 
um Grundstücks- und Wohnungseigentum handelt, unter Berück-
sichtigung der Interessen der Mieter. 

Berechtigung des Arbeitgebers, vom Medizinischen Dienst eine 
Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit zu verlangen. 

Einführung von Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers bei 
Prüfung der Arbeitsunfähigkeit durch den Medizinischen Dienst. 
Berechtigung des Arbeitgebers zur vorläufigen Leistungsverwei-
gerung für den Fall, daß der Arbeitnehmer seinen Mitwirkungs-
pflichten nicht nachkommt. 
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C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Erhö-
hung der Verwaltungseffizienz und zum Einsatz von Vermögens-
werten für eine dämpfende Einflußnahme auf die Beitragssatzent-
wicklung werden im Zeitraum bis zum Jahr 2000 die Rentenver-
sicherung um ca. 4,6 Mrd. DM und der Bund durch niedrigere 
Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung um ca. 1 Mrd. DM ent-
lastet. Für die gesetzliche Krankenversicherung ergeben sich auf-
grund der Begrenzung der Verwaltungskosten der Krankenkas-
sen finanzielle Entlastungen im Jahr 1997 in Höhe von ca. 150 Mio. 
DM. Die Einzelheiten sind dem finanziellen Teil der Begründung 
zu entnehmen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Wachstums- und 
Beschäftigungsförderungsgesetzes 
(Wachstums- und Beschäftigungsförderungs-Ergänzungsgesetz - WFEG) 
Vom... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel i 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337), 
zuletzt geändert durch ... , wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 293 wird eingefügt: 

„ § 293 a Auflösung der nicht liquiden Teile der 
Vermögensanlagen der Träger der Rentenversi-
cherung der Arbeiter" . 

b) Nach der Angabe zu § 287f wird eingefügt: 

„ §287 g 

Ausgaben für Verwaltung und Verfahren". 

2. In § 220 Abs. 3 wird der Halbsatz nach dem Kom-
ma wie folgt gefaßt: 

„daß die jährlichen Ausgaben gegenüber dem 
Vorjahr um nicht mehr als 2 vom Hundert steigen." 

3. Dem § 221 werden folgende Sätze angefügt: 

„Mittel für Bauvorhaben des übrigen Verwal-
tungsvermögens dürfen nur aufgewendet werden, 
wenn die Bauvorhaben dringlich sind. Die jähr-
lichen Ausgaben für das Verwaltungsvermögen 
dürfen gegenüber dem 'Vorjahr um nicht mehr als 
2 vom Hundert steigen. " 

4. Nach § 287 f wird folgender § 287 g eingefügt: 

„§287g 

Ausgaben für Verwaltung und Verfahren 

Abweichend von den Regelungen über die Ver-
änderung der jährlichen Ausgaben für Verwaltung 
und Verfahren (§ 220 Abs.3) wird die Höhe dieser 
Ausgaben für das Kalenderjahr 1997 auf die Höhe 
der entsprechenden Ausgaben für das Kalender-
jahr 1994 begrenzt." 

5. Nach § 293 wird folgender § 293a eingefügt: 

„§ 293a 

Auflösung der nicht liquiden Teile 
der Vermögensanlagen der Träger 

der Rentenversicherung der Arbeiter 

Das nicht liquide Anlagevermögen der Träger 
der Rentenversicherung der Arbeiter ist unbescha

-

det von § 293 Abs. 2 aufzulösen, soweit es nicht in Ei-
genbetrieben, Verwaltungsgebäuden oder Darlehen 
nach § 221 Satz 1 besteht und soweit die Auflösung 
unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlich-
keit möglich ist. Dem Grundsatz der Wirtschaftlich-
keit entspricht eine Veräußerung zum Verkehrswert, 
jedoch nicht unter dem Anschaffungswert. Bei einer 
Veräußerung von Grundstücks- und Wohnungsei-
gentum oder von Beteiligungen nach § 293 Abs. 2 
sind die berechtigten Interessen der Mieter zu be-
rücksichtigen. Bis zu einer Auflösung ist auf eine an-
gemessene Verzinsung hinzuwirken, die auf den 
Verkehrswert, mindestens jedoch auf den Anschaf-
fungswert der Vermögensanlage bezogen ist, wenn 
der Anschaffungswert den Verkehrswert übersteigt." 

Artikel 2 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGB1. I S. 2477, 2482), zuletzt ge-
ändert durch ... , wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 220 wird folgender § 220 a eingefügt: 

„ § 220 a 

Verwaltungsausgaben der Krankenkassen 

(1) Die jährlichen Verwaltungsausgaben der 
Krankenkasse je Mitglied dürfen sich höchstens 
um den Betrag verändern, der sich, jeweils ge-
trennt für das Beitrittsgebiet und das übrige Bun-
desgebiet, durch Multiplikation der durchschnitt-
lichen Verwaltungsausgaben aller Krankenkassen 
je Mitglied mit der Veränderungsrate der nach 
den §§ 270 und 270a zu ermittelnden beitrags-
pflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Kran-
kenkassen je Mitglied ergibt. Ausgangsbasis sind 
die jährlichen tatsächlichen, um Erstattungen be-
reinigten Verwaltungsausgaben der Kranken-
kasse je Mitglied im Jahr 1995, die um den Betrag 
erhöht werden, der sich gemäß dem Berechnungs-
verfahren nach Satz 1 für die Kalenderjahre 1996 
und 1997 ergibt. Dieser Betrag ist für das Jahr 
1997 um 1,3 vom Hundert zu mindern. Die Berech-
nung nach Satz 1 für die Folgejahre erfolgt auf die-
ser Grundlage. 

(2) Die Berechnungen nach Absatz 1 sind, so-
weit sie die durchschnittlichen Verwaltungsausga-
ben der Krankenkassen je Mitglied betreffen, ge-
trennt nach Bet riebskrankenkassen, bei denen der 
Arbeitgeber auf seine Kosten das Personal nach 
§ 147 Abs. 2 Satz 1 beste llt, und nach anderen 
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Krankenkassen vorzunehmen. Hat der Arbeitge-
ber die weitere Übernahme der Personalkosten 
nach § 147 Abs. 2 Satz 4 abgelehnt, ist dies bei der 
Berechnung der Verwaltungsausgaben nach Ab-
satz 1 angemessen zu berücksichtigen. 

(3) Verwaltungsausgaben im Sinne der Absätze 1 
und 2 sind alle Ausgaben, die nach Anlage 1 zu 
§ 25 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über 
das Rechnungswesen in der Sozialversicherung 
vom 3. August 1981 in der Kontenklasse 7 - Ver-
waltungs- und Verfahrenskosten - zu buchen sind. 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann bei Vorliegen au-
ßergewöhnlicher Umstände eine im einzelnen be-
stimmte Ausnahme von der Begrenzung der Ver-
waltungsausgaben nach Absatz 1 gestatten. Die 
Überschreitung ist im Regelfall im Folgejahr aus-
zugleichen. " 

2. In § 275 Abs. 1 a werden die Sätze 3 und 4 durch 
folgende Sätze ersetzt: 

„Der Arbeitgeber kann vom Medizinischen Dienst 
eine Prüfung der Arbeitsunfähigkeit verlangen. Er 
hat gleichzeitig die Krankenkasse zu informieren. 
Der Medizinische Dienst kann von einer Unter-
suchung des Versicherten absehen, wenn sich die 
medizinischen Voraussetzungen der Arbeitsunfä-
higkeit aus den der Krankenkasse vorliegenden 
ärztlichen Unterlagen ergeben. " 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes 
über die Alterssicherung der Landwirte 

In § 80 Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte (Artikel 1 des Gesetzes vom 
29. Juli 1994, BGB1. I S. 1890), das zuletzt durch .. . 
geändert worden ist, wird der Halbsatz nach dem 
Komma wie folgt gefaßt: 

„daß die jährlichen Ausgaben gegenüber dem Vor-
jahr um nicht mehr als 2 vom Hundert steigen." 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über die Zahlung 
des Arbeitsentgelts an Feiertagen 

und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) 

Das Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts 
an Feiertagen und im Krankheitsfall vom 26. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), das zuletzt durch ... ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

„§ 5a 

Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, an einer 
Prüfung der Arbeitsunfähigkeit durch den Medi

-

Bonn, den 10. Mai 1996 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 

Dr. Hermeann Otto Solms und Fraktion 

zinischen Dienst der Krankenkassen nach § 275 
Abs. 1 a Satz 3 und 4 des Fünften Buches Sozialbe-
setzbuch mitzuwirken. " 

2. § 7 Abs 1 Nr.1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. solange der Arbeitnehmer die von ihm nach 
§ 5 Abs. 1 vorzulegende ärztliche Bescheini-
gung nicht vorlegt oder den ihm nach § 5 
Abs. 2 oder § 5 a obliegenden Verpflichtungen 
nicht nachkommt. " 

Artikel 5 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), 
das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „drei" durch 
die Angabe „vier" ersetzt. 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Bei Brillen, die zur Behandlung einer Ge-
sundheitsstörung nach § 10 Abs. 1 erforderlich 
sind, erhält der Beschädigte zu den Kosten des 
Brillengestells einen Zuschuß von 20 Deutsche 
Mark; soweit wegen anerkannter Schädigungs-
folgen eine aufwendigere Versorgung notwen-
dig ist, sind auch die Mehrkosten zu erstatten." 

2. Dem § 12 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Berechtigte, die nach dem 31. Dezember 1978 ge-
boren sind, erhalten Versorgung mit Zahnersatz in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften, die 
für die Krankenkasse (§ 18c Abs. 2 Satz 1) gelten." 

3. § 26a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden in Nummer 1 die Zahl 
„ 80 " durch die Zahl „ 75 " und in Nummer 2 die 
Zahl „70" durch die Zahl „68" ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 2 werden in Nummer 1 die Zahl 
„68" durch die Zahl „67" und in Nummer 2 die 
Zahl „63" durch die Zahl „60" ersetzt. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft, 
soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Artikel 1 Nr. 1, 4 und 5 tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Mit den Maßnahmen dieses Gesetzesentwurfs sollen 
die nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung 
des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsge-
setzes - Wachstums- und Beschäftigungsförderungs-
Ergänzungsgesetz (WFEG) - vorgesehenen Maßnah-
men ergänzt werden. 

Sie haben das Ziel, die Verwaltungseffizienz in den 
Bereichen der Rentenversicherung, der Krankenver-
sicherung und der Alterssicherung der Landwirte 
durch Begrenzung des Zuwachses bei den Verwal-
tungskosten zu erhöhen. 

Außerdem sollen auch im Bereich der Rentenversi-
cherung der Arbeiter alle Vermögenswerte, die nicht 
für die Erfüllung der Aufgaben der Versicherungsträ-
ger erforderlich sind, unter Beachtung der Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit zur dämpfenden Einfluß 
nahme auf die Beitragssatzentwicklung in der Ren-
tenversicherung eingesetzt werden. 

Darüber hinaus soll das Instrumentarium zur Miß-
brauchsbekämpfung bei der Arbeitsunfähigkeit ver-
bessert werden. 

Schließlich enthält der Gesetzentwurf Regelungen 
zur Übertragung der in den anderen Sozialleistungs-
bereich en vorgesehenen kostendämpfenden Maß-
nahmen auf den Bereich des Bundesversorgungsge-
setzes; die Besonderheiten in diesem Bereich werden 
dabei berücksichtigt. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Redaktionelle Folgeänderung 

Zu Nummer 2 (§ 220 Abs.3) 

Die neue Regelung soll die Rentenversicherungs-
träger zu Sparmaßnahmen auch in diesem Bereich 
anhalten. Sie steht im Zusammenhang mit der Be-
stimmung der für das Jahr 1997 zulässigen Ausgaben 
in § 287g und führt zu einer stringenteren Begren-
zung der jährlichen Ausgaben für Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten. Zu diesem Zweck wird die Soll-
vorschrift des § 220 Abs. 3 durch eine Regelung er-
setzt, die zwingend festlegt, daß die Verwaltungs

- 

und Verfahrenskosten in den einzelnen Bereichen 
der Rentenversicherung jährlich um höchstens 2 v. H. 
steigen dürfen. 

Zu Nummer 3 (§ 221) 

Die Regelung legt fest, daß Aufwendungen für die 
Errichtung, Erweiterung oder den Umbau von Ver-
waltungsgebäuden nur in dringenden Fällen erfol-
gen sollen, und begrenzt die Verwendung von Mit-
teln für das gesamte Verwaltungsvermögen. Mit der 
Begrenzung des Aufbaus von weiterem Verwal-
tungsvermögen wird ein verantwortlicher Beitrag 
zum sparsamen Umgang mit Beitragseinnahmen ge-
leistet. 

Zu Nummer 4 (§ 287g) 

Die Regelung bestimmt die Höhe der für das Kalen-
derjahr 1997 zulässigen Ausgaben für Verwaltung 
und Verfahren. Sie bildet damit die Grundlage auf 
die sich die in § 220 Abs. 3 geregelten künftigen Stei-
gerungsraten der Ausgaben für Verwaltung und Ver-
fahren beziehen. 

Zu Nummer 5 (§ 293 a) 

Durch diese Neuregelung werden die Träger der 
Rentenversicherung der Arbeiter verpflichtet, ihr 
nicht liquides Anlagevermögen (nicht liquide Teile 
der Schwankungsreserve sowie nicht liquide Teile 
des Verwaltungsvermögens) unter Beachtung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und etwaiger be- 

 rechtigter Interessen von Mietern aufzulösen.  

Mit der Neuregelung sollen diejenigen Reserven der 
Träger der Rentenversicherung der Arbeiter mobili-
siert werden, die sie für die jederzeitige und pünktli-
che Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigen. Von 
der Verkaufspflicht ausgenommen sind insbesondere 
die Eigenbetriebe und die Verwaltungsgebäude. 

Bei Gesellschaftsbeteiligungen räumt die Regelung 
den Trägern der Rentenversicherung der Arbeiter 
einen Entscheidungsspielraum darüber ein, in wel-
cher Weise der Wert der Gesellschaftsbeteiligung 
veräußert wird, z.B. durch Verkauf der Gesellschafts-
anteile oder des Unternehmens. 

In Satz 2 wird in Anlehnung an § 24 der Verordnung 
über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung 
(SVHV) vom 21. Dezember 1977 (BGBL. I S. 3147) 
bestimmt, daß der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
in der Regel dann als beachtet gilt, wenn durch einen 
Verkauf ein Preis in Höhe des Verkehrswerts erzielt 
wird. Sollte der Anschaffungswert über dem Ver-
kehrswert liegen, bildet der Anschaffungswert die 
Preisuntergrenze. 

Durch Satz 3 soll sichergestellt werden, daß bei einer 
Veräußerung von Grundstücks- und Wohnungs-
eigentum die berechtigten Interessen der Mieter be-
rücksichtigt werden. Dies ist gegebenenfalls durch 
entsprechende vertragliche Regelungen sicherzu-
stellen. 
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Durch Satz 4 werden die Träger der Rentenversiche-
rung der Arbeiter verpflichtet, bis zu der Vermögens-
auflösung auf eine angemessene Kapitalnutzung hin-
zuwirken, um bis zur Auflösung des Beteiligungsver-
mögens angemessene Ausschüttungen aus den Ge-
sellschaftsbeteiligungen sicherzustellen. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 220 a) 

Zu Absatz 1 

Auch die Krankenkassen selbst sollen einen Beitrag 
zu den in diesem Gesetz vorgesehenen Einsparun-
gen leisten. Deshalb wird die Entwicklung der Ver-
waltungsausgaben der Krankenkassen in Satz 1- ge-
trennt nach Beitrittsgebiet und übrigem Bundesge-
biet - an die Entwicklung der beitragspflichtigen 
Einnahmen der Kassen je Mitglied als Obergrenze 
gebunden. Um eine Fortschreibung vorhandener 
Ausgabenunterschiede bei den einzelnen Kassen zu 
vermeiden, werden die durchschnittlichen Verwal-
tungsausgaben aller Kassen je Mitglied zur Berech-
nung der Steigerungsrate herangezogen. 

Weitere Grundlage der Berechnung sind nach Satz 2 
die tatsächlichen Verwaltungsausgaben je Mitglied 
auf der Grundlage der Jahresrechnungsergebnisse 
des Jahres 1995. 

In Satz 3 werden die Verwaltungsausgaben jeder 
Kasse für das Jahr 1997 als aktuelle Einsparmaß-
nahme um 1,3 v. H. kraft Gesetzes gesenkt. Dadurch 
werden die beabsichtigten Minderausgaben in einer 
Größenordnung von 150 Mio. DM jährlich realisie rt . 
Dies ist zugleich ein Anreiz zur weiteren Effizienz-
steigerung der Kassenverwaltung. 

Satz 4 stellt klar, daß dieser Berechnungsmodus auf 
der Basis der gesetzlichen Absenkung im Jahr 1997 
auch für die Folgejahre gilt. 

Zu Absatz 2 

Sowohl für Betriebskrankenkassen, deren Personal-
kosten der Arbeitgeber übernimmt (Satz 1), als auch 
für Betriebskrankenkassen, bei denen die Personal-
kosten von der Kasse selbst übernommen werden 
(Satz 2), sind Sonderregelungen erforderlich. Im letz-
teren Fall ist eine nähere Abstimmung der Berech-
nung zwischen der Bet riebskrankenkasse und ihrer 
Aufsichtsbehörde angezeigt. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung stellt eine eindeutige Auslegung des 
Begriffs „Verwaltungsausgaben" sicher. 

Zu Nummer 2 (§ 275) 

Das Programm für mehr Wachstum und Beschäfti-
gung sieht in Kapitel III/2. vor, das Instrumentarium 
zur Mißbrauchsbekämpfung bei der Arbeitsunfähig-
keit zu verbessern. Zur Beschleunigung des Verfah-
rens bei der Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit 

wird dem Arbeitgeber das Recht gegeben, sich ohne 
Einschaltung der Krankenkasse unmittelbar an den 
Medizinischen Dienst zu wenden. Da der Medizini-
sche Dienst laut Gesetz Aufträge der Krankenkasse 
umzusetzen hat, die Überprüfung der Arbeitsunfä-
higkeit Auswirkungen auf den Zeitpunkt oder die 
Gewährung von Leistungen der Krankenversiche-
rung haben kann, hat der Arbeitgeber gleichzeitig 
die Krankenkasse zu informieren. Um ungerechtfer-
tigte Untersuchungen, z.B. von Schwerkranken zu 
vermeiden, hat sich ,der Medizinische Dienst vor 
einer Untersuchung des Versicherten über die der 
Krankenkasse vorliegenden ärztlichen Unterlagen zu 
informieren. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes über die 
Alterssicherung der Landwirte) 

Mit der Änderung von § 80 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte wird die vorgese-
hene Änderung in § 220 Abs. 3 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch (vgl. Artikel 1 Nummer . . .) für den 
Bereich der Alterssicherung der Landwirte über-
nommen. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Entgeltfortzahlungs-
gestzes) 

Zu Nummer 1 (§ 5 a) 

Nach § 275 Abs.1 a Satz 3 und 4 des Fünften Buches 
Sozialbesetzbuch ist der Arbeitgeber berechtigt, vom 
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen eine 
Prüfung der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
zu verlangen. Der neu eingefügte § 5 a regelt die Ver-
pflichtung des Arbeitnehmers, an dieser Prüfung des 
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen mitzu-
wirken. Diese Mitwirkungspflicht umfaßt - je nach 
Einzelfall - z. B. das Aufsuchen des Medizinischen 
Dienstes und das Dulden der ärztlichen Untersu-
chung. 

Zu Nummer 2 (§ 7 ) 

Die Ergänzung des § 7 Abs.1 Nr.1 regelt ein vorläufi-
ges Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers 
für den Fall, daß der Arbeitnehmer seinen Mitwir-
kungspflichten nach § 5 a nicht nachkommt. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Bundesversorgungs-
gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 11 ) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung knüpft an die entsprechende Ände-
rung im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung 
an, mit der die Inanspruchnahme von Badekuren auf 
das medizinisch erforderliche Maß beschränkt wer-
den soll. Unberührt  davon bleiben weiterhin alle 
Fälle, in denen bei medizinischer Notwendigkeit eine 
vorzeitige Leistungsgewährung erforderlich ist. 
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Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung gewährleistet, daß bei schädigungs-
bedingt notwendigen Brillen für Brillengestelle wei-
terhin der in dem bisherigen § 33 Abs. 4 Satz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch als Zuschuß vorge-
sehene Betrag sowie - soweit wegen A rt  oder Schwe-
re der Beschädigung erforderlich - auch notwendige 
Mehrkosten für besondere Ausführungen vergütet 
werden. Der sich weiter intensivierende Wettbewerb 
bei Brillen läßt außerdem erwarten, daß Brillengestel-
le zukünftig ebenfalls preisgünstig erhältlich sind. 
Da auch bei der Versorgung mit Brillen nach Ab-
satz 1 grundsätzlich die Vorschriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung entsprechend gelten und auch 
die Vergütungsregelung der gesetzlichen Kranken-
versicherung maßgebend ist, wäre anderenfalls auf-
grund der ersatzlosen Streichung des Zuschusses 
von 20 DM nach § 33 Abs. 4 Satz 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch die Versorgung mit schädi-
gungsbedingt erforderlichen Brillengestellen nicht 
mehr im bisherigen, notwendigen Umfang gesichert. 
Für die übrigen Berechtigten und Leistungsempfän-
ger gilt die Regelung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und deren erfolgte Änderung hingegen 
entsprechend und besteht ein Gleichlauf mit dem 
Recht der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Zu Nummer 2 (§ 12) 

Die Regelung entspricht derjenigen im Recht der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 

Zu Nummer 3 (§ 26 a) 

Die Regelung entspricht denjenigen in Artikel 1 Nr. 6 
Buchstabe a und Artikel 5 Nr. 2 Buchstabe a, Nr. 3 
Buchstabe a. Sie stellt sicher, daß Übergangsgeld 
und Anschlußübergangsgeld während bzw. nach der 
Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Re-
habilitation in gleicher Höhe gewährt werden wie 
von den anderen Trägern entsprechender Maßnah-
men. 

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

C. Finanzieller Teil 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs 
auf die Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten sind der folgenden Ubersicht zu entnehmen: 
(Angaben in Mrd. DM, (-) Entlastung; (+) Belastung) 

Maßnahme 1996 1997 1998 1999 2000 

- Zurückführen der Verwaltungs- und Verfahrens-
kosten auf das Niveau von 1994 	  - -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 

- Einschränkung beim Aufbau des Verwaltungs-
vermögens 	  - -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

- Verkauf von Grund- und Immobilienvermögen der 
Rentenversicherung der Arbeiter 	  - -0,5 - - - 

Entlastung in Mrd. DM 	  - -1,4 -1,0 -1,1 -1,2 

Entlastung Bundeszuschuß in Mrd. DM 	 - -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 

In der knappschaftlichen Rentenversicherung wach-
sen die Entlastungen von 25 Mio. DM im Jahre 1997 
auf 30 Mio. DM im Jahre 2000 an. In gleicher Höhe 
wird der Bundeszuschuß entlastet. 

Die Personal- und Sachkosten sollen auf das Niveau 
des Jahres 1994 zurückgeführt werden. Die Korrek-
tur der Beitragseinzugsvergütung leistet hierzu mit 
0,3 Mrd. DM einen wichtigen Beitrag. 

Das Verwaltungsvermögen soll sich jährlich statt wie 
bisher angenommen um 4 v.H. nur noch um 2 v. H. 
jährlich erhöhen. 

Für die gesetzliche Krankenversicherung ergeben 
sich aufgrund der Begrenzung der Verwaltungs-
kosten der Krankenkassen finanzielle Entlastungen 
im Jahr 1997 in Höhe von ca. 150 Mio. DM. 

D. Preiswirkungsklausel 

Die Maßnahmen vermeiden eine stärkere Belastung 
der Arbeitnehmereinkommen und entlasten den 
Bundeshaushalt. Über die entsprechenden gesamt-
wirtschaftlichen Rückwirkungen wird die gesamt-
wirtschaftliche Preisentwicklung entlastet. 




